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Ausfüllanleitung zu den Evaluierungsfragebögen 
des LE 07-13

Bitte beantworten Sie die Fragen möglichst spontan. Geben Sie Ihre grobe Einschätzung. 
Wenn Zahlen gefragt sind, brauchen Sie nur zwei signifikante Stellen angeben (z.B.: 1,5 oder 1500).

Gelb markierte Felder sind Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen. In orange markierten Bereichen ist mindestens eine Antwort Pflicht.

Die folgenden Hinweise behandeln zuerst allgemeine Fragen, dann Fragen zu den Maßnahmen 132 und 323 und schließlich ein alphabetisch geordnetes Stichwortverzeichnis zur Klärung weiterer Begriffe.
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Beteiligte
Zahl der am Vorhaben beteiligten Betriebe und Organisationen
Ein Betrieb (das kann auch ein selbständiger Teil eines Unternehmens sein) ist an einem Vorhaben beteiligt, wenn 
· zum Gelingen des Vorhabens die Zustimmung des Betriebsleiters / der Betriebsleiterin erforderlich ist oder 
· Arbeitskräfte des Betriebes am Vorhaben mitwirken (das Vorhaben betreiben oder eine Eigenleistung dazu beitragen) oder 
· Flächen des Betriebes durch das Vorhaben genutzt oder verändert werden. 
Organisationen sind z.B. Vereine, Vereinigungen, Gemeinden, Gemeinschaften, die selbst nicht auf einen wirtschaftlichen Gewinn ausgerichtet sind; sie können aber darauf ausgerichtet sein, ihren Mitgliedern einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen.

Anzugeben ist die Summe der Betriebe (einschließlich jener, die zu einer Organisation gehören) und Organisationen, die an dem Vorhaben beteiligt sind (siehe oben), unabhängig davon, ob sie eine Förderung erhalten. Die zu dieser Summe gehörenden land- und forstwirtschaftlichen Betriebe sind in der folgenden Zeile anzugeben.

Nicht als Beteiligter zählt, wer auf Grund einer offenen Einladung an Aktivitäten teilnimmt, die im Rahmen des Projektes durchgeführt werden, z.B. an einer Leitbilderstellung, Diskussionsveranstaltung, Schulung u. dgl., oder Einrichtungen nützt, die im Rahmen des Vorhabens geschaffen werden.
Zahl der beteiligten Personen (einschließlich Vertragspartner)
Dazu zählen jene Personen aus den beteiligten Betrieben und Organisationen, die aktiv (durch Zustimmung, Arbeitseinsatz und/oder Bereitstellung von Ressourcen) zum Gelingen des Vorhabens beitragen, unabhängig davon, wie viel Arbeit sie zum Vorhaben beitragen oder leisten.

Zahl der (Voll-)Arbeitskräfte in den beteiligten Betrieben
Anzugeben ist die Summe der in den (oben genannten) beteiligten Betrieben erwerbstätigen Personen in Vollarbeitskrafteinheiten (VAK). Von den nicht land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und Organisationen sind nur jene Arbeitskräfte (in VAK) zu berücksichtigen, die mit dem Vorhaben zu tun haben. Die unter „Arbeitseinsatz“ gestellte Frage nach Änderungen bezieht sich auf diese Summe.
Eine Vollarbeitskrafteinheit (VAK) ist eine Person ab dem 16. Lebensjahr, die zu 100 % in einem Betrieb (Unternehmen, Organisation) beschäftigt ist. Teilzeitarbeit (von Schülern, Pensionisten usw.) ist mit dem Arbeitseinsatz im Betrieb (im Verhältnis zur Vollzeitarbeit) zu gewichten und zu berücksichtigen. Arbeiten für den Privathaushalt und Arbeiten für ein Unternehmen, das nicht zu den am Vorhaben beteiligten Betrieben zählt (z.B. Nebenerwerb), gehören nicht dazu. 

Größe der beteiligten Betriebe
Bei mehreren beteiligten land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sind die Summen ihrer Umsätze und Flächen zu schätzen und einzuordnen. Umsätze und Flächen von beteiligten Organisationen werden nicht berücksichtigt.

Jahresumsatz
Der Umsatz umfasst die gesamten Einnahmen eines Betriebes aus dem Verkauf von selbst erzeugten Produkten und Dienstleistungen (ohne Einnahmen aus dem Verkauf von nicht selbst produziertem Vermögen: Grund und Boden, Gebäude, Maschinen), also die Summe der produzierten und verkauften Werte (Wert = Preis * Menge). Der Umsatz kann aus dem Rohertrag (der landwirtschaftlichen Buchführung) oder aus dem Ertrag (der doppelten Buchführung) abgeleitet werden.
Landwirtschaftliche Fläche (inkl. Almen)
(Geschätzte) Summe der landwirtschaftlich genutzten Flächen, die die beteiligten Betriebe bewirtschaften. Die Fläche im Durchschnitt der letzten drei Jahre vor der Antragstellung.
Forstfläche

(Geschätzte) Summe der forstwirtschaftlich genutzten Flächen (Waldflächen, Energieholzflächen, Christbaumkulturen und Forstgärten), die die beteiligten Betriebe bewirtschaften. Die Einstufung ist unabhängig vom Vorhaben (nur ein Kästchen ankreuzen!).
KMU-Kriterien

	Art des Unternehmens
	Schwellenwerte

	
	Beschäftigte
	
	Umsatz
	
	Bilanzsumme

	Kleinstunternehmen
	< 10 Personen
	und
	<= 2 Mio €
	oder
	<= 2 Mio €

	Kleinunternehmen
	< 50 Personen
	und
	<= 10 Mio €
	oder
	<= 10 Mio €

	Mittlere Unternehmen
	< 250 Personen
	und
	<= 50 Mio €
	oder
	<= 43 Mio €


Wirkungen auf den Arbeitseinsatz
Einstufung der Wirkung des Vorhabens auf den Arbeitsbedarf: Arbeit schaffend oder sparend oder kein Einfluss auf den Arbeitsbedarf? Angabe der Änderung des Arbeitsbedarfes in Arbeitstagen pro Jahr (einschließlich der Arbeit, die von Personen verrichtet wird, die zusätzlich geschaffene Arbeitsplätze besetzen) (Genauigkeit: 2 signifikante Stellen).
Mehr Arbeit

Mehr Arbeit fällt an, wenn in den beteiligten Betrieben (plus in allenfalls durch das Vorhaben neu geschaffenen Betrieben, nicht in beauftragten Betrieben) infolge der durch das Vorhaben veränderten Situation (oder infolge der Teilnahme am Vorhaben) mehr Arbeit zu erledigen ist als in der hypothetischen Situation, die ohne das Vorhaben (bzw. der Teilnahme daran) bestehen würde. Vorübergehende Mehrarbeit, die im Zuge der Durchführung des Vorhabens geleistet wird (z.B. im Zusammenhang mit einer Investition) zählt hier nicht; ebenso zählt eine Arbeit, die infolge des Vorhabens (oder der Teilnahme daran) vorgezogen oder auf später verschoben wird, nicht als Mehr- oder Minderarbeit.

Unveränderter Arbeitseinsatz
Der Arbeitseinsatz bleibt gleich, wenn nach der Durchführung des Vorhabens in den beteiligten (und eventuell neu geschaffenen) Betrieben (in Summe) gleich viel Arbeit geleistet wird wie vor seiner Durchführung, oder wenn bei der Teilnahme am Vorhaben nicht mehr und nicht weniger Arbeit anfällt als bei einer hypothetischen Nicht-Teilnahme am Vorhaben.

Weniger Arbeit

Weniger Arbeit kann anfallen, wenn das Vorhaben bzw. die Teilnahme daran den Arbeitsbedarf der beteiligten Betriebe (z.B. durch Investitionen, Rationalisierung, Spezialisierung, Mechanisierung) im Vergleich zu ihrer hypothetischen Nicht-Teilnahme vermindert und dadurch Zeit für andere Tätigkeiten oder Freizeit gewonnen wird.

Arbeitstage: 5 Tage pro Woche, 22 Tage pro Monat, 264 Tage pro Jahr.

Arbeitsplätze (unselbständige und vertraglich vereinbarte Beschäftigung, neue Selbständige)

Zusätzliche Arbeitsplätze werden geschaffen, wenn durch das Vorhaben oder die Teilnahme daran entlohnte (unselbständige) Beschäftigungsverhältnisse entstehen oder Firmen mit neuen Selbständigen (GeschäftsführerIn) gegründet werden. Mehrarbeit, die von familieneigenen Arbeitskräften (selbständige Arbeit) verrichtet wird, zählt nicht als zusätzlicher geschaffener Arbeitsplatz. Das Ausmaß der Mehrarbeit ist unter „Arbeitseinsatz“ anzugeben und beinhaltet auch die Arbeit der Personen, die die zusätzlichen Arbeitsplätze besetzen.
Eine Vollarbeitskrafteinheit (VAK) ist eine Person, die zu 100 % beschäftigt ist. Teilzeitarbeit ist entsprechend zu gewichten.
Andere Wirkungen

Umsatz

Die beteiligten Betriebe erzielen einen höheren Umsatz (oder Rohertrag oder Ertrag oder Einnahmen), wenn sie infolge des Vorhabens bzw. der Teilnahme daran (im Vergleich zu einer Nicht-Teilnahme)
· eine größere Menge von Produkten und Dienstleistungen erzeugen und verkaufen (Mengeneffekt, bezogen auf den Betrieb insgesamt) und / oder
· einen Teil ihrer Produkte und Dienstleistungen zu höheren Preisen verkaufen (Preiseffekt) und die daraus entstehenden zusätzlichen Einnahmen größer sind als die geringeren Einnahmen, die durch eine allfällige Verringerung der erzeugten und verkauften Mengen (bezogen auf den Betrieb insgesamt) entstehen.
Eine Umsatzsteigerung ist nur dann dem Vorhaben zugute zu halten, wenn das Vorhaben zu einer Steigerung der produzierten Menge (z.B. durch Steigerung der Produktivität) oder zu einer Steigerung der Qualität (zumindest eines) der hergestellten Produkte und Dienstleistungen ursächlich beiträgt. Eine Qualitätssteigerung ist nur dann anzunehmen, wenn das (geänderte) Produkt dadurch zu einem höheren Preis verkauft werden kann.
Aufwand
Die beteiligten Betriebe haben einen geringeren Aufwand, wenn das Vorhaben bzw. die Teilnahme daran oder an einer Maßnahme (im Vergleich zu einer Nicht-Teilnahme) dazu führt, dass weniger Ausgaben für Vorleistungen (zugekaufte Betriebsmittel), Kapital (Maschinen, Geräte, Gebäude, Boden) getätigt werden.

Gewinn

Die beteiligten Betriebe haben einen höheren Gewinn, wenn infolge des Vorhabens bzw. der Teilnahme daran (im Vergleich zu einer Nicht-Teilnahme) ihr Umsatz (ihr Ertrag, ihre Einnahmen) um einen größeren Betrag zunimmt als ihre Kosten. Zu den Kosten zählen der Aufwand (siehe oben) und Löhne für zusätzliche Arbeitsplätze (unselbständige und vertraglich vereinbarte Beschäftigung).
Wertsteigerung 
Die beteiligten Betriebe erfahren eine Wertsteigerung, wenn ihr Marktwert infolge des Vorhabens bzw. der Teilnahme daran (im Vergleich zu einer Nicht-Teilnahme) zunimmt. Ursache dafür kann z.B. eine Investition sein, oder eine höhere Wirtschaftlichkeit (höherer Gewinn), eine bessere Erreichbarkeit, eine attraktivere Umgebung, eine höhere Wertschätzung der Produkte durch die Kunden, usw.. 

Einkommen aus agrarischen Tätigkeiten 
Einkommen ist die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand (einschließlich Personalaufwand für unselbständig Beschäftigte) oder zwischen Einnahmen und Ausgaben. Ein höheres Einkommen entsteht durch Zunahme des Umsatzes (Einnahmen) oder durch Abnahme des Aufwandes (einschließlich Personalaufwand) (Senkung der Kosten).

Die beteiligten Betriebe erhöhen ihr Einkommen aus agrarischen Tätigkeiten, wenn sie einen höheren Gewinn erzielen und dessen Erhöhung zumindest teilweise auf eine Ausdehnung oder Verbesserung 
· der land- und forstwirtschaftlichen Produktion 
· ökologischer Leistungen 

· nicht von der Land- und Forstwirtschaft trennbarer Leistungen 
· der Qualität von Rohprodukten und/oder ökologischer und/oder nicht trennbarer Leistungen 
zurückzuführen ist.
Agrarische Rohprodukte sind unverarbeitete land- und forstwirtschaftliche (Roh-)Produkte einschließlich von am Bauernhof hergestelltem Wein, Schnaps, Getränken und rohem oder geräuchertem Fleisch, nicht jedoch Brot, Wurst usw..

Ökologische Leistungen sind Tätigkeiten, die zugunsten einer Verbesserung der Umwelt unternommen werden, z.B. solche, die durch das ÖPUL abgegolten werden.

Nicht von der Land- und Forstwirtschaft trennbare Leistungen sind Tätigkeiten, die mit land- und forstwirtschaftlichen Maschinen durchgeführt werden, z.B. Arbeiten im Zusammenhang mit Urlaub am Bauernhof, für einen Maschinenring, oder Schneeräumung.

Agrarische Tätigkeiten sind solche, die zur Erzeugung agrarischer Rohprodukte und zur Erbringung ökologischer Leistungen durchgeführt werden.

Qualität: Eine Verbesserung der Qualität ist dann anzunehmen, wenn sich die Eigenschaften eines Produktes oder einer Dienstleistung so verändern, dass sie dadurch zu einem höheren Preis verkauft werden kann. Ursache dafür kann die Anwendung eines neuen Verfahrens oder die Kennzeichnung der betreffenden Eigenschaft oder die Entwicklung eines neuen Produktes oder einer neuen Leistung sein.

Einkommen aus nichtagrarischen Tätigkeiten 
Die beteiligten Betriebe erhöhen ihr Einkommen aus nichtagrarischen Tätigkeiten, wenn sie einen höheren Gewinn erzielen und dessen Erhöhung zumindest teilweise auf eine vermehrte oder bessere Verarbeitung und Vermarktung land- und forstwirtschaftlicher Rohprodukte oder die Erbringung zusätzlicher nichtagrarischer Dienstleistungen oder die Aufnahme oder Zunahme von Nebenerwerb zurückzuführen ist. 
Ziel, Art, Ausrichtung
Aus- und Weiterbildung

Das Vorhaben fördert die Ausbildung und Weiterbildung.
Besseres Management, bessere Geschäftsbeziehungen

Das Vorhaben führt zur vermehrten Anwendung der „besten Methode(n)“ in oder zu höherem Vertrauen zwischen den beteiligten Unternehmen.

Bessere Qualitätssicherung

Sie wird erreicht, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter den verkauften Gütern eines mit nicht der Norm entsprechender Qualität befindet, vermindert wird.
Bessere Zusammenarbeit

Sie wird erreicht, wenn die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen (Lieferanten und Abnehmer) intensiviert oder konfliktfreier gestaltet wird.
Breitbandversorgung

Das Vorhaben verbessert den Zugang zu und die Qualität der Datenübertragung via Internet.
Einführung eines neuen Verfahrens

Ein Verfahren ist ein geregelter, in Verfahrensschritte zerlegbarer, für Beobachter transparenter und wiederholbarer Ablauf (Prozess) zur Gewinnung, Wiedergewinnung, Herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung oder Lieferung eines Produktes oder einer Dienstleistung. Ein Verfahren ist neu, wenn es in dem betreffenden Unternehmen bisher nicht verwendet wurde.

Entwicklung eines neuen Produktes

Dazu gehören auch einzelne Stadien der Entwicklung: Vorstellung einer Idee, Marktforschung, Erstellung eines Konzeptes, Entwicklung einer Herstellungsmethode, Erprobung von Prototypen bis zur Marktreife des Produktes oder der Dienstleistung. Ein Produkt ist neu, wenn es vom betreffenden Unternehmen bisher nicht erzeugt wurde.

Erneuerbare Energie

Das Vorhaben führt zu einer Steigerung der Verwendung erneuerbarer Energiequellen.

Gründung/Entwicklung eines Kleinstunternehmens

Ein Kleinstunternehmen ist ein Unternehmen, das weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigt und dessen Umsatz oder Jahresbilanz 2 Mio. Euro nicht überschreitet.

Kinderbetreuung

Einrichtungen zur Betreuung von Kindern (z.B. Hort, Kindergarten, Ferienlager).
Kultur, Soziales
Das Vorhaben dient einer Verbesserung der Versorgung mit kulturellen und sozialen Einrichtungen und Dienstleistungen (Bibliothek, Theater, Stadtsaal, Jugendtreffpunkt, Altenheim, Hilfsorganisationen, Lesungen, ...)

Nahversorgung

Das Vorhaben dient einer Verbesserung der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Gebrauchs, z.B. Einzelhandel, Gaststätte, Friseur, Brot, Fleisch, Wasser, Strom, ...
Qualität von Produkten und/oder Dienstleistungen
Das Vorhaben dient dazu, Produkte von höherer Qualität zu liefern oder eine besser den Wünschen der Kunden entsprechende Dienstleistung zu erbringen.

Tourismus

Das Vorhaben dient dazu, die Wünsche möglicher Touristen zu erfüllen.

Umwelt, Lebensraum

Das Vorhaben dient zur Verbesserung der Umwelt, Wohnqualität, Freizeiteinrichtungen, ...

Verkauf, Vermarktung

Das Vorhaben dient dazu, die möglichen Kunden über die Verfügbarkeit oder die Vorzüge eines Produktes oder einer Dienstleistung zu informieren.
Wirtschaft

Das Vorhaben dient zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Unternehmen oder deren Unterstützung.

M 132 – Teilnahme an Lebensmittelqualitätsregelungen (LQR)
Zahl der Beschäftigten im Betrieb
Das ist die Zahl der erwerbstätigen Personen, die im (an der LQR) teilnehmenden Betrieb arbeiten, in Vollarbeitskrafteinheiten (bitte auf- oder abrunden). Nicht dazu zählen Personen, die am Betrieb wohnen und in einem anderen Betrieb arbeiten (unabhängig vom Umfang der Teilnahme). 
Menge

Anzugeben ist in der dafür vorgesehenen Zeile, wie viel der selbst erzeugten Menge des Produktes, mit dem Sie an der LQR teilnehmen, jährlich vermarkten (verkaufen), in Tonnen (1 t = 10 dt = 1.000 kg) oder Hektoliter (1 hl = 100 l = 0,1 m3 ~ 0,1 t) ). Zugekaufte und dann vermarktete Mengen sind nicht einzurechnen. Wenn Sie mit mehr als einem Produkt an der LQR teilnehmen, geben Sie nur über das wichtigste Produkt Auskunft; das ist jenes, mit dem Sie die höchsten Einnahmen (Umsatz) erzielen.
Teilnahme seit

Geben Sie an, seit wann Sie mit dem betreffenden Produkt an der betreffenden Qualitätsregelung teilnehmen (unabhängig von der damals verkauften Menge).
Änderungen am Betrieb durch die Teilnahme an der LQR
Erzeugung: Erzeugen Sie, weil sie an der LQR teilnehmen, weniger oder gleich viel oder mehr von dem Produkt, mit dem Sie an der LQR teilnehmen? Z.B. Wein: Erzeugen Sie mehr Wein, um mehr Wein unter der LQR verkaufen zu können? Oder weniger, um die Anforderungen der LQR erfüllen zu können?
Betriebsaufwand: Hat die Teilnahme einen Einfluss auf den Gesamtaufwand Ihres Betriebes?
Einkommen: Hat die Teilnahme einen Einfluss auf Ihr Einkommen?
Verkaufspreis: Erhalten Sie für das Produkt, das Sie im Rahmen der LQR verkaufen, einen anderen Preis als jenen, den Sie beim Verkauf desselben Produktes ohne LQR erhalten würden?
Teilnahme ohne Förderung
Geben Sie an, ob Sie jetzt (in diesem Jahr) an der LQR teilnehmen würden, wenn Sie den Mitgliedsbeitrag und die Kontrollkosten selbst bezahlen müssten.
M 311a Diversifizierung land- u. forstwirtschaftlicher Betriebe durch Energie
M 321c Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung (Energie bzw. UFI)

Projektbeteiligte
Hier ist die Anzahl der am Energieprojekt direkt beteiligten natürlichen und juristischen Personen (BetriebsleiterInnen) bzw. Mitgliedschaften (Organisationen) einzusetzen (Förderungswerber, ohne Mehrfachzählung von ein- und derselben Land- und Forstwirtschaft, z. B. im Fall von Ehepartnern oder Miteigentümern).

Biomassewärmeanlagen

Die „Gesamtleistung“ ist hier die (im Fall mehrerer Kessel aufsummierte) Biomassekesselnennleistung in Kilowatt.

„Davon neu“ ist das Ausmaß der Anhebung bei der Biomassekesselnennleistung, das auf die aktuelle Investition zurückzuführen ist (im Fall einer bloßen Netzerweiterung wäre hier aber eine Null anzusetzen).

„Nutzwärme“ ist die zur faktischen Nutzung vorgesehene Wärme beim Endverbraucher (hier in Kilowattstunden pro Jahr anzugeben; ohne Verbrauch für die Biomasseanlage, ohne Netzverluste etc.)

Biogasanlagen
Die „Gesamtleistung“ ist hier die Engpassleistung in Kilowatt elektrisch.

„Davon neu“ ist das Ausmaß der Anhebung bei der Engpassleistung, das auf die aktuelle Investition zurückzuführen ist.

„Stromverkauf“ und eventueller „Stromeigenverbrauch“ ist die vorgesehene Stromnutzung beim Endverbraucher (hier in Kilowattstunden pro Jahr anzugeben; ohne Verbrauch bzw. Betriebsenergie für die Biogasanlage etc.).
„Nutzwärme - Verkauf“ und eventueller „Nutzwärme – Eigenverbrauch“ ist die zur faktischen Nutzung vorgesehene Wärme beim Endverbraucher (hier in Kilowattstunden pro Jahr anzugeben; ohne Verbrauch bzw. Betriebsenergie für die Biogasanlage, ohne Netzverluste etc.)

Anlagen zur Erzeugung von Energieträgern aus nachwachsenden Rohstoffen

Bei „Energieträger - Verkauf“ sowie „Energieträger - Eigenverbrauch“ ist der Energiegehalt der vorgesehenen Energieträgerproduktion in Kilowattstunden pro Jahr anzugeben. 

M 321a - Verkehrserschließung
M 321a – Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung (Verkehrserschließung ländlicher Gebiete)

Projektbeteiligte

Hier ist die Anzahl der am Wegebauprojekt direkt beteiligten natürlichen und juristischen Personen bzw. Mitgliedschaften einzusetzen. (Aber keine Mehrfachzählung von ein- und derselben Land- und Forstwirtschaft, z. B. im Fall von Ehepartnern oder Miteigentümern).

Baustrecke in Laufmeter

Die Laufmeter sind nur im Fall der Errichtung oder beim Umbau von Wegen konkret anzugeben, während bei Instandsetzungsprojekten hier generell eine Null einzusetzen ist.

Erschlossene Fläche

Hier ist die Vorteilsfläche zufolge des Wegbauprojekts (Landwirtschaftsfläche, Alm, Wald, Baufläche etc. insgesamt) einzusetzen.

Anzahl der land- und forstwirtschaftlichen Hofstellen

Hier ist die Anzahl der Hofstellen einzusetzen, die innerhalb des Vorteilsgebietes des Wegbauprojekts liegen. Demgegenüber sind Maschinenhallen, Weinkeller, Zulehen, Almhütten, u. dgl. nicht zu zählen. 

Anzahl der nichtland- u. forstw. Wohn- oder Betriebsstellen

Hier ist die Anzahl der nichtlandwirtschaftlichen Wohnstätten (auch zeitweise genutzte), Betriebsstätten u. dgl. einzusetzen die innerhalb des Vorteilsgebietes des Wegbauprojekts liegen.
M 322 – Dorferneuerung

Dorfteil

Als Dorfteil gilt eine Ansammlung von Wohnbauten, die einen gemeinsamen Ortsnamen tragen, z. B. ein ganzes Dorf, ein Teil eines Dorfes (z.B. Breitenfurt West), ein Weiler, eine Siedlung oder eine Katastralgemeinde.

Wirkungen
Einschließlich der Umsetzung des erstellten Maßnahmenkatalogs

Wenn Sie bei den erwarteten Wirkungen auch die Wirkungen berücksichtigen, die durch die Umsetzung eines im Rahmen des Vorhabens erarbeiteten Maßnahmenkatalogs (in einem Dorfentwicklungsplan, einem Leitbild, oder ähnlichem) entstehen, kreuzen Sie das betreffende Kästchen an.
Wirkungen bei beauftragten, aber nicht beteiligten Betrieben oder Organisation sollten nicht berücksichtigt werden.

M 323 - Ländliches Erbe
1-Naturschutz

2-Nationalparks

3-Kulturlandschaft, Landschaftsgestaltung und -entwicklung

4-wasserbauliche- und kulturtechnische Maßnahmen

6-Sensibilisierung für den Umweltschutz

1 Fläche
1.1 Ausmaß der verbesserten landwirtschaftlichen Nutzfläche in ha: direkt von der Maßnahme betroffene landwirtschaftlich genutzte Fläche (inkl. Almen).

1.2 Ausmaß der verbesserten Gesamtfläche in ha: indirekt von der Maßnahme betroffene Kulturlandschaftsfläche, inklusive landwirtschaftliche Nutzfläche, Forstfläche, ungenutzte Fläche, Randstreifen, Ackerraine, Hecken, Wasserflächen etc. 

2 Arbeitsplätze
2.1 Gesicherte Arbeitsplätze: Anzahl der durch die Maßnahme in ihrem Erhalt gesicherten Arbeitsplätze, unterschieden nach männlich und weiblich, in Vollarbeitskrafteinheiten (= 2000 Jahresstunden).

2.1.1 davon Jugendarbeitsplätze: gesicherte Arbeitsplätze für Personen < 25 Jahre, unterschieden nach männlich und weiblich, in Vollarbeitskrafteinheiten (= 2000 Jahresstunden).   

2.2 Geschaffene Arbeitsplätze: Anzahl der durch die Maßnahme geschaffenen Arbeitsplätze, unterschieden nach männlich und weiblich, in Vollarbeitskrafteinheiten (= 2000 Jahresstunden).

2.2.1 davon Jugendarbeitsplätze: geschaffene Arbeitsplätze für Personen < 25 Jahre, unterschieden nach männlich und weiblich, in Vollarbeitskrafteinheiten (= 2000 Jahresstunden).   

3 Veranstaltungen
3.1 Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen (z.B. Kurs, Seminar, …), gemessen in Personentagen (z.B. 4-tägige Ausbildung für 10 Personen = 40 Personentage).

3.2 (Geschätzte) Teilnehmer an Veranstaltungen (z.B. Exkursion, Wanderung, Fest,…), gemessen in Personentagen (z.B. 2-tägige Exkursion für 40 Teilnehmer = 80 Personentage). 

3.3 Anzahl der Öffentlichkeitsarbeitsaktionen gegliedert nach 

Art (z.B. Info-, Werbebroschüre, Werbeeinschaltung in den Medien, Messeteilnahme…) und 

Reichweite

regional: 

bezirksweite oder bundeslandweite Verbreitung

überregional: 
nationale oder internationale Verbreitung
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Dorfteil

Als Dorfteil gilt eine Ansammlung von Wohnbauten, die einen gemeinsamen Ortsnamen tragen, z. B. ein ganzes Dorf, ein Teil eines Dorfes (z.B. Breitenfurt West), ein Weiler oder eine Siedlung.

Wirkungen
Einschließlich der Umsetzung des erstellten Maßnahmenkatalogs

Wenn Sie bei den erwarteten Wirkungen auch die Wirkungen berücksichtigen, die durch die Umsetzung eines im Rahmen des Vorhabens erarbeiteten Maßnahmenkatalogs (in einem Dorfentwicklungsplan, einem Leitbild, oder ähnlichem) entstehen, kreuzen Sie das betreffende Kästchen an.
Wirkungen bei beauftragten, aber nicht beteiligten Betrieben oder Organisation sollten nicht berücksichtigt werden.
Anderes

Absatzpotenzial
Neue Absatzpotenziale werden erschlossen, wenn das Vorhaben dazu beiträgt, bei neuen möglichen Käufern Interesse für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu wecken.

Agrarische Produkte: Siehe „Einkommen aus agrarischen Tätigkeiten“
Agrarische Tätigkeiten: Siehe „Einkommen aus agrarischen Tätigkeiten“
Besucher von Veranstaltungen, Kursen ...

Benutzer von Radwegen, Infrastruktureinrichtungen ...

Dienstleistungen

Leistungen für Dritte, die keine Produkte oder Waren sind. 
Einkommen

Das Einkommen ist gleich dem Gewinn, also im Prinzip aus den Einnahmen (Umsatz) minus den Ausgaben (für Betriebsmittel, Geräte, Abschreibungen und bezahlte Löhne, Pachten und Zinsen).

Endprodukte
Sind Produkte, die aus (land- und forstwirtschaftlichen) Rohprodukten erzeugt und an Endverbraucher verkauft werden können, z.B. Fleische, Wurst, Fertiggerichte, Pellets.
Erschlossene Fläche

Durch einen neu angelegten oder verbesserten Weg wirtschaftlich nutzbar gemachte Fläche.

Informations- und Absatzmaßnahmen

Printeinschaltungen: Ihr Umfang ergibt sich durch die Auflage des Printmediums und die Größe der Einschaltung auf der betreffenden Seite. Wird eine ganze Seite geschaltet, so ist der Umfang = Auflage, bei einer halben Seite: Umfang = Auflage/2, usw..
Plakate: Ihr Umfang ergibt sich aus der (Größe des Plakates in m2) mal (Zahl der affichierten Plakate) mal (Zahl der Wochen).

Schaltungen in Radio/TV/..: Ihr Umfang ergibt sich durch die Zahl der Minuten, in denen der Spot österreichweit zu hören oder zu sehen ist.

Land- und forstwirtschaftliche Rohprodukte

Sind von einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb erzeugte unverarbeitete Produkte, also z.B. Weizen, Getreide, Wein, Schafe, Milch, Holz. Sie werden bewertet mit Erzeugerpreisen (Marktpreisen ab Hof ohne MWSt, Gütersubventionen und Gütersteuern). 

Lebensqualität
Wird verbessert durch die (bessere) Verfügbarkeit oder Erreichbarkeit von für das subjektive Wohlbefinden nützlichen Einrichtungen, 

Merkmale, die die Lebensqualität beeinflussen, sind z.B. Einkommen, Verfügbarkeit von Infrastruktureinrichtungen (Straßen, Wasser, Strom, Gas, Kanäle, Parks, Radwege), Versorgungseinrichtungen (Lebensmittelgeschäfte, Schulen, Ärzte, Spitäler, Kindergärten, Ämter, Gerichte...), Arbeitsplätze, Entfernungen dazu, Mobilität (Parkplätze, öffentliche Verkehrsmittel), Sicherheit (Kriminalität, Rechtssicherheit), kulturelle Einrichtungen und Angebote,..., unabhängig davon, ob sie auch genutzt werden.
Marktanteil

Marktanteile werden gesichert, wenn der Anteil an den insgesamt (von allen Verkäufern) am Markt verkauften Mengen gehalten werden kann. 

Nächtigungen: Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben im Projektgebiet pro Jahr. Das Projektgebiet umfasst jene Katastralgemeinden, in denen die Betriebe (Teilnehmer), die am Vorhaben beteiligt sind, liegen (wohnen). 

Nichtagrarische Produkte: Siehe „Einkommen aus nichtagrarischen Tätigkeiten“

Nichtagrarische Tätigkeiten: Siehe „Einkommen aus nichtagrarischen Tätigkeiten“

Nutznießer
Das ist jemand, der aus der Tatsache, dass ein Vorhaben durchgeführt wird, einen Nutzen zieht. Das sind z.B. Personen, die bestimmte (im Rahmen eines Vorhabens errichtete oder verbesserte) Einrichtungen besuchen oder benutzen oder bestimmte (im Zusammenhang mit einem Vorhaben bereitgestellte) Leistungen in Anspruch nehmen. Dazu gehören z.B. Besucher eines Museums, Parks, Benutzer eines Radwegs, einer Bibliothek, eines Schwimmbads, Fernwärmewerks, ....

Produktions-, Verarbeitungs-, Vermarktungsmethode

Ist eine besondere Behandlung, die dem Endprodukt oder –produkten eine besondere Qualität verleiht, z.B. biologischer Landbau, oder die Erfüllung besonderer Anforderungen (z.B. Gütesiegel, DAC).

Qualität

Bezeichnet die Güte eines Produkts oder einer Dienstleistung im Hinblick auf seine Eignung für den Verwender. Sie ist ein Gesamteindruck aus Eigenschaften, die subjektiv und objektiv bewertet werden können.

Touristisches Entwicklungspotenzial
Touristische Entwicklungspotenziale werden erschlossen, wenn ein Vorhaben dazu beiträgt, den Umfang oder die Qualität des touristischen Angebots zu verbessern oder bei möglichen nicht einheimischen Besuchern Interesse für ein touristisches Angebot zu wecken.

Verarbeiten

Zu einem neuen (nichtagrarischen) Produkt umformen. Z.B. Wurst aus Fleisch, Zucker aus Zuckerrüben, Butter aus Milch, Energie aus Holz, erzeugen.

Vermarkten

Eine Zusatzleistung erbringen, durch die ein Produkt oder eine Dienstleistung die Nachfrage (oder die Bedürfnisse) von Endverbrauchern (Konsumenten) besser erfüllt. Z.B. Direktverkauf, Verkauf auf einem Markt, Lieferung, Abpackung, Verpackung, Bewerbung, Kennzeichnung.

Wohnqualität

Sie hängt von den Eigenschaften des Wohnortes ab: Erreichbarkeit, Nahversorgung, Infrastruktureinrichtungen, touristische Einrichtungen.

Stand vom 30.04.2009.
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